
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/2/16 11Os143/76
(11Os174/76)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1977

Norm

SGG aF §9a

StPO §259 Z3

Rechtssatz

Wird bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 9 a SGG statt auf Verfahrenseinstellung irrig auf Freispruch erkannt, ist

eine Wiederaufnahme nach § 9 a Abs 3 SGG schon prozessrechtlich ausgeschlossen.
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